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Aufgedrängte Bereicherung 
und Wertersatz bei der Wandlung 
im Werkvertrags- sowie Kauf recht (I) 

A. Wertausgleich bei Wandlung des Werkvertrags 

I. Problemstellung 

1. Erklärt der Besteller die Wandlung eines Werkvertrages, der 
als Vertragstypus gemäß § 651 II BGB durch die Bearbeitung 
bestellereigener Stoffe gekennzeichnet ist, so kann er normaler­
weise die Werkleistung nicht mehr in Natur zurückgewähren. 
Die Werkleistung ist in den Stoff eingegangen. Eine Pflicht zur 
gegenständlichen Rückgewähr der Leistung ist deshalb ausge­
schlossen, weil sie den Besteller neben dem Ergebnis der unter­
nehmerischen Anstrengungen zugleich auch seines Leistungssub­
strates berauben würde 1 ) . Es kommt mithin nur ein Wertausgleich 
in Geld in Betracht. 

Dabei taucht das für die praktische Durchführung der Wandlung 
wichtige 2) Problem auf, an welchem Maßstab der Wert zu bezif­
fern ist. Einige Beispiele mögen dies verdeutl ichen: 
Ein Produzent läßt eine Maschine reparieren, deren Verkehrswert 
durch eine ihm noch unbekannte Erfindung derart geschrumpft ist, 
daß sich eine Instandsetzung nicht mehr gelohnt hätte. Kann der 
Werkunternehmer den objektiven Wert der - mangelhaften - Reparatur 
verlangen oder muß er sich mit dem Betrag begnügen, um den sich 
der Verkehrswert der ohnehin nahezu wertlosen Maschine infolge sei­
ner Bemühungen erhöht hat? 

Auf die Auswirkung des Mangels im Vermögen des Bestellers kommt 
es auch in dem FaJI an, daß nur ein fehlerfreies Werk den Verkehrs­
wert des Stoffes in einem dem objektiven Wert der Leistung ent­
sprechenden Ausmaß gesteigert hätte, - die fehlerhafte Leistung aber 
den Wert des Stoffes eher mindert, denn erhöht. Hier ist in erster 
Linie an fest eingebaute Spezialanlagen zu denken. 
Nicht immer muß eine Diskrepanz zwischen objektivem Wert der man­
gelhaften Werkleistung und der objektiven Vermehrung des bestelleri­
schen Vermögens auftreten. Es sind auch Fälle vorstellbar, in denen 
bloß individuelle Bedürfnisse tangiert sind. Hat der Besteller eine 
Fabrikhalle in Auftrag gegeben, die besondere statische Anforderungen 
nicht erfüllt, so daß er sie im Rahmen seines Gewerbebetriebes allen­
falls als Lagerhalle unterhalb ihres objektiven Wertes nutzen kann, 
dann erhebt sich die Frage, ob der Besteller dem Werkunternehmer 
die Mindernutzung entgegenhalten kann. 

Ferner könnte man sogar erwägen, dem Besteller zu gestatten, sich auf 
ein Desinteresse aus Affektationsgründen zu berufen, - etwa in dem 
Beispiel, daß der Unternehmer ein Auto mit der falschen Farbe bespritzt 
hat. 

2. Soweit Rechtsprechung und Literatur auf das Problem des 
Wertausgleiches eingehen, differenzieren sie nur unzureichend 
zwischen mangelbedingten Wertbeeinträchtigungen und solchen, 
die auf Investitionsentscheidungen des Bestellers zurückgehen. 
Darüber hinaus arbeiten sie die Voraussetzungen einer subjekt i­
ven Wertbemessung, durch die aufgedrängte Bereicherungen ab­
gewehrt werden könnten, lediglich in Ansätzen heraus. Zum Teil 

1 ) SOERGEL-BALLERSTEDT, Kommentar zum BGB, 10. Auf l . 1969 § 6 3 4 
Anm. 14; SCHÖLLER, Gruch. 46, 253 (258); OERTMANN, Recht 
1920, 154 (155). 

2 ) !n der Bauwir tschaf t w i rd frei l ich das Wandlungsrecht häufig durch 
a l lgemeine Geschäf tsbedingungen verdrängt . Zur Problemat ik des 
Ausschlusses des Wandlungsrechtes durch § 13 VOB/Tei l B in 
der Fassung von 1952 vg l . INGENSTAU-KORBION, VOB-Kommentar , 
6. Auf l . 1971, § 13 Anm. 96 m. w. Nachw. Unhal tbar ist die vom 
OLG Koblenz, NJW 1962, 741, ver t retene Ansicht, eine den Be­
dürfn issen der Praxis gerecht werdende Aus legung müsse das 
Wandlungsrecht ganz ausschl ießen, um Wer tberechnungsschwier ig -
keuen zu vermeiden. Damit w i rd ohne zw ingenden Grund im Ge­
wand ergänzender Ver t ragsauslegung das Gesetz korr ig ier t und eine 
zentrale Wer tung außer Kraft gesetzt. 
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beschränken sie sich darauf hinzuweisen, daß der Besteller eine 
dem Wert entsprechende Vergütung zu entrichten habe, worunter 
man wohl den objektiven Wert verstehen muß 3). Eine Mittelmei­
nung will eine Ausnahme machen, falls die Werkleistung für den 
Besteller überhaupt keinen Wert habe 4 ) . Andere stellen wiederum 
ganz auf den Wert für den Besteller 5) bzw. auf den wirtschaftlichen 
Nutzen ab, den die Werkleistung für den Besteller hat 6). Ebenso 
vielfältig wie die Ergebnisse sind die Rechtsgrundlagen, auf de­
nen sie aufbauen. Neben § 346 S. 2 BGB werden das Bereiche­
rungsrecht (§§ 951, 812 ff. BGB) 7 ) , sowie über § 347 S. 2 BGB 
die Vorschriften über den Ersatz notwendiger Verwendungen (§ 994 
II BGB) 8) und der GoA (§ 684 S. 1 BGB) 9) herangezogen. 

II. Wertausgleich bei Diskrepanz zwischen objektivem Wert 
der mangelhaften Werkleistung und der objektiven Vermeh­
rung des bestellerischen Vermögens 

1. Objektive Wertbemessung 

Ausgangspunkt der Überlegungen muß gemäß §§ 634 IV, 467 
BGB der § 346 BGB sein. Danach hat die Rückgewähr grundsätz­
lich in Natur zu erfolgen. Ist das, wie bei Dienstleistungen oder 
der Benutzung einer Sache, von Anfang an unmöglich, so ist 
der Wert zu vergüten, oder, falls in dem Vertrag eine Gegenlei­
stung in Geld bestimmt ist, diese zu entrichten (§ 346 S. 2 BGB). 
Von Werkleistungen ist in § 346 S. 2 BGB zwar nicht ausdrück­
lich die Rede, doch wird man diese Vorschrift auf Werkleistungen 
ohne weiteres analog anwenden können, die in dem vom Bestel­
ler gelieferten Stoff aufgehen 1 0 ) . Die Analogie beschränkt sich je­
doch auf den Wertersatz. Die 2. Alternative des § 346 S. 2 BGB 
paßt nur für den vertraglichen Rücktrittsvorbehalt, bei dem - an­
ders als in Gewährleistungsfällen - die Äquivalenz zwischen Lei­
stung und Gegenleistung nicht in Frage gestellt is t 1 1 ) . Das zentrale 
Problem liegt mithin bei der Interpretation des Begriffes „Wert" , 
der im BGB im al lgemeinen 1 2 ) als verkehrsüblicher Tauschwert 
verstanden wird. Diese auch im Rahmen des § 346 S. 2 BGB 
anerkannte Auslegung 1 3 ) hätte bei der Wandlung im Werkvertrags­
recht zur Folge, daß man die Ausgleichsverpfl ichtung zwar nicht 
anhand des objektiven Wertes der Dienste, wohl aber anhand 
des objektiven Wertes der - isoliert betrachteten - mangelhaf­
ten Leistung beziffern müßte 1 4 ) . Die Auswirkungen des Mangels 
im Vermögen des Auftraggebers wären irrelevant. Der Besteller 
könnte dem Werkunternehmer nicht entgegenhalten, daß er nicht 
um den objektiven Wert der unternehmerischen Leistung berei-

3) Sowoh l PALANDT-THOMAS, BGB 33. Au f l . 1973, § 634 Anm. 3 a ; 

SCHLOSSER, JZ 1969, 428 (430). Ähnl ich STAUDINGER-RIEDEL, 

BGB, 11. Auf l . 1958, § 634 A n m . 10a; OERTMANN, Recht 1920, 154 

(158); WERNEBURG, JR 1930, 210 (212); STARK, JW 1929, 1727 

(1728). 

*) RG Gruch 56 Nr. 5; STAUDINGER-RIEDEL, BGB, § 634 Anm. 10aj 

OERTMANN, Recht 1920, 154 (159); KORINTHENBERG, Er fü l lung 

und Gewähr le is tung beim Werkver t rag , 1935, S. 164. 

s) Sowohl SOERGEL-BALLERSTEDT, BGB, § 634 Anm. 15. 

«) OLG Düsseldorf , VersR 1966, 856; BINDHARDT, Haf tung des Arch i ­

tekten, 6. Auf l . 1971, S. 17. 

7) SOERGEL-BALLERSTEDT, BGB, § 634 Anm. 15; STAUDINGER-RIE­

DEL, BGB, § 634 A n m . 10; SCHÖLLER, Gruch 46, 253 (259); KORIN­

THENBERG, Er fü l lung, a.a.O., S. 165. 

ß) OLG Düsseldorf , VersR 1966, 856; vg l . hierzu auch RGZ 147, 390 

(393). 

' ) SOERGEL-BALLERSTEDT, BGB, § 634 Anm. 15. 

10) RG Gruch 56 Nr. 5 (S. 115); ERMAN-H.P. WESTERMANN, BGB 

5. Auf l . 1972, § 346 A n m . 7; SOERGEL-SCHMIDT, BGB, § 346 

Anm. 5; STAUDINGER-KADUK, BGB, § 346 A n m . 47. 
1 1 ) OERTMANN, Recht 1920, 154 (157 f . ) ; vg l . auch CANARIS, JZ 1971, 

560 (561 f . ) ; a. A. BEUTHIEN, RdA 1969, 161 (168 f.). 

12) Vg l . ENNECCERUS-NIPPERDEY, A l lgemeiner Tei l des Bürger l ichen 

Rechts, 15. Auf l . 1959, 1. Ha lbbd . S. 853. 

13) So im Rahmen des § 346 S. 2 B G B : PALANDT-HEINRICHS, BGB, 

§ 346 Anm. 3; STAUDINGER-Kaduk , BGB, § 346 Anm. 49, ERMAN-

H. P. WESTERMANN, BGB, § 346 A n m . 7; ESSER, Schuldrecht 

(SchR), 4. Auf l . 1970, B d . I, S. 186; ENNECCERUS-LEHMANN, 

Recht der Schuldverhäl tn isse, 15. Auf l . 1958, S. 166. 
1 4 ) RG, Gruch 56, Nr. 5 S. 116. 
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chert worden sei, weil sich der Wert dieser Leistung in seinem 
Vermögen nur in geringerem Umfang niedergeschlagen habe 1 5 ) . 

2. Keine Abwälzung der Folgen einer unwirtschaftlichen Investition 
des Bestellers auf den Werkunternehmer 

Eine Korrektur des Ergebnisses ist auf zwei Wegen denkbar. 
Einmal könnte man versuchen, die Wertungen im Rücktrittsrecht 
fruchtbar zu machen, die der Risikoverteilung im Falle des nach­
träglichen Unmöglichwerdens der Rückgewähr zugrunde liegen. 
Zum anderen bietet sich aber auch eine Anwendung der §§327 
S. 2, 818 III B G B a n . Denn nach verbreiteter Ansicht 1 6) soll §327 
S. 2 B G B einen für alle gesetzlichen Rücktrittsrechte — einschließ­
lich der Wandlung 1 7 ) - gült igen allgemeinen Rechtsgedanken Aus­
druck verleihen, demzufolge der Rücktrittsberechtigte, der den 
Rücktrittsgrund nicht zu vertreten habe, nur der milderen Haftung 
der §§ 812 ff. B G B unterworfen sei. Dem Gesetzgeber sei bei 
der Formulierung des § 327 S. 2 B G B ein Redaktionsversehen 
unterlaufen. Eine sinnvolle Interpretation müsse den Wortlaut um­
drehen und den Schutz des § 818 II I BGB demjenigen zukommen 
lassen, der den Rücktrittsgrund nicht zu vertreten habe, 
a) Diese Deutung des § 327 S. 2 B G B , der, wie G / a ß 1 8 ) nachgewie­
sen hat, ursprünglich beim Fixgeschäft und beim Rücktritt gemäß 
§ 636 I B G B durchaus den Rücktrittsgegner begünstigen sollte, 
ist äußerst f ragwürd ig 1 9 ) . Selbst wenn man aber den § 327 S. 2 
B G B gegen seinen Wortlaut anwenden woll te, dürfte das nicht 
dazu führen, daß der Besteller sämtliche Folgen einer unwirt­
schaftlichen Investition auf den Unternehmer abwälzen darf, nur 
weil jener mangelhaft gearbeitet hatte, das wäre aber die Kon­
sequenz, wenn man mit der Rechtsprechung die Bereicherung 
im Sinne des § 818 III B G B als bloße Vermögensdifferenz begrei­
fen würde 2 0 ) . Der Besteller könnte dann alle mit der Bereicherung 
zusammenhängenden Nachteile absetzen, die anläßlich oder als 
Folge der Werkleistung entstanden sind. Als solchen Nachteil 
müßte man auch die Tatsache bezeichnen, daß dem Besteller 
infolge von Besonderheiten seiner Vermögenssphäre die Werk­
leistung von Anfang an lediglich in wertgeminderter Form zu­
fließt. Dem Produzenten, der seine infolge einer Innovation wert­
los gewordene Maschine reparieren ließe, wäre es nicht verwehrt, 
sich darauf zu berufen, daß sich der Wert seines Vermögens 
auf Grund der Instandsetzungsarbeiten nicht vermehrt habe. 
Die Sachgerechtigkeit eines auf die bloße Vermögensdifferenz 
abstel lenden Verständnisses des Bereicherungsbegriffes in § 818 
III B G B wird freil ich in zunehmendem Maße angezweifelt. Larenz 
und Esser weisen auf die Vertrauensschutzfunktion des § 818 

1 5 ) RG, J W 1907, 670; STAUDINGER-KADUK, BGB, § 346 Anm. 48; 
ERMAN-H.P.WESTERMANN, BGB, § 346 A n m . 7; PALANDT-HEIN-
RICHS, BGB, § 346 A n m . 7; PALANDT-HEINRICHS, BGB, § 346 
A n m . 3; ENNECCERUS-LEHMANN, a.a.O., S. 166. Hierunter ist auch 
der vom OLG Düsseldor f (VersR 1966, 856) entschiedene Fall zu 
subsumie ren , daß ein feh lerhaf tes Arch i tek tenwerk zu Baumängeln 
führt . Das OLG hatte d ie zur Bese i t igung der Mängel er forder l ichen 
A u f w e n d u n g e n in Ana log ie zu den §§ 347 S. 2, 944 BGB als no twen­
d ige Verwendungen d e m Arch i tek ten aufer legt . Diese Analog ie ist 
ver fehl t . § 347 S. 2 B G B handel t nur von den Verwendungen, 
d ie auf das Werk (des Arch i tek ten) gemacht worden s ind und 
d ie im Z u g e der Rückerstat tung d e m Rücktr i t tsg läubiger aufgedrängt 
w e r d e n . Die für d ie Bese i t igung von Folgeschäden des Fehlers 
ob jek t i v no twend igen Kosten s ind v ie lmehr als bere ichungsmindern-
de Faktoren e inzusetzen, d ie in d ieser Höhe den Wert des Werkes 
m indern . 

1 6 ) RGZ 130, 119 (123); B G H Z 6, 227 (230); 53, 144 (148); LARENZ, 
Schuldrecht (SchR), 10. Au f l . 1970, Bd . I S. 297 f.; STAUDINGER-
KADUK, BGB, § 327 A n m . 29 m. w. Nachw. 

1 7 ) OLG Kö ln , OLGZ 70, 454 (455); zus t immend PALANDT-HEINRICHS, 
BGB, § 327 A n m . 2 ; BGHZ 53, 144 (148) in e inem obi ter d i c tum. 

1 8 ) GLASS, Gefahr t ragung und Haf tung be im gesetzl ichen Rücktr i t t , 
1959, bes. S. 43, 87 ff. 

1 9 ) Vgl . v. CAEMMERER, Festschri f t fü r Kar l Larenz, 1973, S. 621 
(629); FLUME, NJW 1970, 1161 (1165 f . ) ; ESSER, SchR I S. 368; 
WIEL ING, JuS 1973, 397 (401 Fn. 28); FIKENTSCHER, Schuldrecht 
(SchR) 4. Auf l . 1973, S. 245 f. m. w. Nachw. 

2 0 ) Vg l . BGHZ 1, 75 (81); 9, 335; ferner FLESSNER, Wegfal l der Bere i ­
cherung - Rechtsverg le ichung und Kr i t ik , 1970, S. 10 ff. m. w. 
Nachw. 
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III BGB hin und wollen den Leistungsempfänger nur insoweit 
schützen, als ein innerer Zusammenhang zwischen dem Vertrauen 
auf die Beständigkeit des Erwerbes und den vermögensmindern­
den Nachteilen exist iert 2 1 ) . Flume22) stellt auf die vermögensmäßige 
Verwendungsentscheidung ab, die er dem Bereicherten bei Aus­
tauschverträgen grundsätzlich bis zur Höhe des Wertes seiner 
Gegenleistung voll zurechnet. 

In die Reihe der Einschränkungsversuche ist die für die Rückab-
wicklung von Austauschverträgen von der Praxis des RG entwik-
kelte und vom BGH fortgeführte Saldotheorie 2 3 ) zu stellen. Als 
ihren tragenden Grund hat von Caemmerer die Fortwirkung des 
funktionellen Synallagmas herausgearbeitet, das die beiderseiti­
gen Rückgewährleistungen in wechselseitige Abhängigkeil 
br ingt 2 4 ) . Welche Wertung auch immer man der Einschränkung 
des § 818 III BGB zugrundelegen mag: der Besteller darf die 
Folgen einer unwirtschaftlichen Disposition nicht auf den Werk­
unternehmer abwälzen, sondern in einem solchen Fall nur den 
verkehrsüblichen Minderwert geltend machen. Sein schutzwürdiges 
Vertrauen richtet sich ausschließlich darauf, daß ein mangelfreies 
Werk den Wert des von ihm gelieferten Stoffes entsprechend 
dem gemeinen Wert der Werkleistung gehoben hätte. Beruht 
der Minderwert jedoch nicht gerade auf dem Mangel 2 5 ) , hätte auch 
ein fehlerfreies Werk keine kongruente Wertsteigerung gebracht, 
so ist der sich im Vermögen des Bestellers auswirkende Minder­
wert allein auf die Disposition des Bestellers zurückzuführen 2 6). 
Zum selben Resultat 2 7) kommt man bei Anwendung des Gedan­
kens des faktischen Synallagmas freilich nur, falls der Besteller 
den Werklohn bereits entrichtet hat. Er kann ihn Zug um Zug 
gegen Ersatz des ihm zugeflossenen objektiven Wertes der Werk­
leistung zurückverlangen. Der Minderwert, der sich ausschließlich 
bei mangelhaften Leistungen zeigt, ist dagegen in voller Höhe 
dem Unternehmer anzulasten, selbst wenn er sich infolge von 
Besonderheiten in der Vermögensplanung des Bestellers unge­
wöhnlich hoch entwickelt. Das erkennt auch von Caemmerer an, 
wenn er die wechselseitige Abhängigkeit der Rückgewähr in dem 
Beispiel durchbricht, daß ein dem Verkäufer zurechenbarer Sach­
mangel beim Käufer zum Untergang des Kaufobjektes führt 5 8 ) . Hier 
realisiert sich eben nicht allein das Verwendungsrisiko des Lei­
stungsgläubigers 2 9 ) , sondern, obgleich im Zusammenhang mit der 
Verwendung, ein dem Mangel innewohnendes Risiko, das aus 
der Sphäre des Rückgewährgläubigers stammt 3 0 ) . 

21) LARENZ, SchR II S. 439; ESSER, SchR Ii S. 381; vg l . auch DIESSEL-

HORST, Die Natur der Sache als außergesetzi iche Rechtsqueile, 

ver fo lgt an der Rechtsprechung zur Saldotheorie.. 1968, bes. S. 53 f., 

106 f. 

* 2 ) Grund legend FLUME, Festschrift für Hans Niedermeyer, 1953, S 103 

(155 ff .) , NJW 1970, 1161 f. 
2 3 ) RGZ 54, 141; 86 344; 137, 336; 163, 360; BGHZ 1, 75 (81): 53, 

144 (145). 

24) v. CAEMMERER, Festschrift für Ernst Rabei, 1954, S. 332 (386 f.) ; 

Festschrif t Larenz, a.a.O., S. 621 (635 f f . ) : PALANDT-THOMAS, BGB, 

§ 818 A n m . 6 Db; STAUDINGER-SEUFFERT, BGB, § 818 Anm. 45a. 

25) Vg l . FLUME, NJW 1970, 1161 f., bes. Fn. 5 für den Fall einer 

mangelhaf ten Le is tung. 

26) FLUME, NJW 1970, 1161 f.; im Ergebnis auch FLESSNER, Wegfal l 

der Bere icherung, a.a.O., S. 128 ff., dessen Forderung, die Disposi­

t ion neben anderen Zurechnungsges ichtspunkten in einem bewegl i ­

chen System zu berücksicht igen, f rei l ich nicht gefo lgt werden kann, 

da , s ie den Strei tstoff ungeheuer ausdehnen und die Prozeßaussich­

ten we i tgehend unkalku l ierbar machen würde. 
2 7 ) Die h. M. g laubt diesen Weg verbaut, wenn sie den Rücktri t tsbe-

recht igten nur nach §§ 327 S. 2, 818 III BGB, den Rücktr i t tsgegner 

aber nach §§ 346 ff. BGB haften läßt. (STAUDINGER-KADUK, BGB, 

§ 327 A n m . 29). Der Umstand a l le in , daß der Kondik t ionsschuldner 

und Rücktr i t tsberecht igte den Rücktr i t tsgrund nicht zu vertreten hat, 

rechtfert igt es nicht, ihn bedeutend besser als d ie übrigen Be­

re icherungsschuldner bei Nicht igkei t des Austauschvert rages zu stel­

len. 

28) v. CAEMMERER, Festschrift Larenz, a.a.O., S. 621 (633). 

2») Vgl . W i L B U R G , AcP 163 (1964) S. 346 (353); FLUME, NJW 1070, 
1161 (1164); HUBER, JuS 72, 439 (444); zutref fend ferner HONSELL, 
MDR 1970, 717 (718) mit dem Hinweis auf den Sphärengedanken. 

3°) Vgl . RGZ 94, 253 (255); FLUME, NJW 1970, 1161 (1162 Fn. 5). 
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b ) Das gleiche Ergebnis erzielt man auf der Grundlage des 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers an sich anwendbaren 
Rücktrittsrechtes, was angesichts der engen Verbindung zwischen 
Bereicherungs- und Rücktrittsrecht 3 1) nrcht verwunderlich ist. Man 
darf nur nicht bei der Vorschrift des § 346 S. 2 BGB stehen 
bleiben, der den Wertausgieich regelt, wenn die Leistung schon 
beim Empfang nicht mehr in Natur rückerstattet werden kann. 
Vielmehr muß man die Regeln der §§ 350 ff. BGB über die 
Risikoverteilung analog anwenden, die auf die Fälle zugeschnit­
ten sind, in denen die Herausgabe der Leistung erst nach Emp­
fang in vollem Umfang unmöglich wird. Auf die umstrittenen 
Grenzen der Zurechnung des Verwendungs- und Aufbewahrungs­
risikos 3 2) braucht in diesem Zusammenhang nicht näher eingegan­
gen zu werden. Die hier entscheidende Fallgruppe - der Unter­
gang des Leistungsobjektes wegen eines ihm anhaftenden Man­
gels - wird nämlich einheitlich gelöst 3 3 ) . Dieses Risiko soll der 
Veräußerer, in dessen Sphäre der Mangel seinen Ursprung hat, 
auch dann tragen, wenn es sich im Zusammenhang mit der 
bestimmungsgemäßen Verwendung realisiert hat. Dann ist nicht 
einzusehen, warum Wertminderungen, die auf Besonderheiten der 
Investitionsentscheidung zurückgehen, nicht dem Unternehmer, 
angelastet werden dürfen, sofern diese Wertminderung nicht auch 
bei einer mangelfreien Leistung eingetreten wäre. 

Eine Stütze erhält dieses Ergebnis durch § 467 S. 1, 2. HS 
BGB, wonach eine eventuelle Wertminderung des Kaufobjektes 
durch Verarbeitung die Wandlung nicht hindert, wenn sich der 
Fehler erst bei der Umgestaltung gezeigt hat. Ähnlich ist die 
Interessenlage bei Werkleistungen an Stoffen des Bestellers. 
Auch hier zeigt sich erst nach der Umgestaltung, ob die Lei­
stung den vertraglichen Anforderungen entspricht und ob sie 
im Geschäftskreis des Bestellers die ihr zugedachten werterhö­
henden Funktionen zu erfüllen vermag. 

III. Wertausgleich bei aufgedrängter Bereicherung 
Damit ist aber lediglich die Frage beantwortet, inwieweit sich 
der Besteller auf seine individuelle Investitionsplanung berufen 
kann, wenn sich der o b j e k t i v e Wert der mangelhaften Lei­
stung nur im geringeren Ausmaß im V e r k e h r s w e r t des 
G e s a m t v e r m ö g e n s niederschlägt. Es ist jedoch noch nicht 
die Gefahr gebannt, daß dem Besteller ein Wert aufgedrängt 
wird, der seinen B e d ü r f n i s s e n nicht entspricht. Der Besteller 
sieht sich, falls er die objektive Werterhöhung in Geld ausglei­
chen muß, vor die Alternative gestellt, die Befriedigung anderer, 
subjektiv vordringlicherer Bedürfnisse hintanzustellen oder aber 
die ihm aufgedrängte Leistung samt dem von ihm bereitgestell­
ten Stoff zu versilbern. Vor allem bei Bauwerken kann die für 
den Besteller nutzlose Werterhöhung so beträchtlich sein, daß 
er sie ohne Veräußerung seines Grundstückes gar nicht beglei­
chen kann. 

' 1. Umfang des Schutzes der Dispositionsfreiheit des Bestellers 

Das hier angeschnittene Problem, in welchem Umfang man 
% die Dispositionsfreiheit des Bestellers schützen soll, ist unter dem 

Stichwort der aufgedrängten Bereicherung vornehmlich auf dem 
Gebiet des Verwendungsersatzes und der Aufwendungskondiktion 
diskutiert worden 3 4 ) . Dort wie hier geht es darum, ob der Berei-

*) Vgl. v. CAEMMERER, Festschrift Larenz, a.a.O., S. 621 (625, 638); 
BEUTHIEN, RdA 1969, 161 (167 f.). 

t w ) A u s der neueren Literatur vgl. v. CAEMMERER, Festschrift Larenz, 
a.a.O., S. 621 (627 ff.); FLESSNER, NJW 1972, 1777 (1780); WIELING, 
JuS 1973, 397 (398 ff.) jeweils m. w. Nachw. 

») Vgl. v. CAEMMERER, Festschrift Larenz, a.a.O., S. 621 (628); HON-
SELL, MDR 1970, 717 (719); WIELING, JuS 1973, 397 (399) m. w. 
Nachw. 

u ) LARENZ, SchR II, S. 437; ESSER, SchR II, S. 378; FIKENTSCHER, 
SchR S. 591; MEDICUS, Bürgerliches Recht, 5. Aufl. 1971, S. 342ff.; 
BAUR, Sachenrecht, 1973, S. 499; WESTERMANN, Sachenrecht, 5. 
Aufl., S. 265 f.; v. CAEMMERER, Festschrift Rabel, a.a.O., S. 333 
(367); M. WOLF, JZ 1966, 467 ff.; WILLOWEIT, Rechtswissenschaft 
und Gesetzgebung, Festschrift für E. Wahl, 1973, S. 286 ff.; KLAU­
SER, NJW 1965, 513 ff.; FEILER, Aufgedrängte Bereicherung bei 
Verwendungen des Mieters und Pächters, 1968, S. 5 ff. 
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cherte einen Wert entgelten muß, den er nicht gebrauchen kann 
oder wil l . Die dort für vergleichbare Fallagen herausgearbeiteten 
Lösungsgesichtspunkte gilt es im Rahmen der Wandlung von 
Werkverträgen fruchtbar zu machen. 

a) Subjektives Verständnis des Bereicherungsbegriffes 

Das Problem eines Schutzes der individuellen VermÖgensp!a-
nung des Bereicherten ist im Gesetz nur punktuell und unzurei­
chend normiert. Den Mieter verweist § 547 BGB wegen seiner 
nützlichen Verwendungen auf die Vorschriften über die GoA, oh­
ne klarzustellen, ob sich dahinter eine Rechtsgrundverweisung 
verbirgt, die den Bereicherungsausgleich verdrängt 3 5 ). Eine klarere 
Regelung hat im Eigentümer-Besitzerverhältnis der Fall erfahren, 
daß der unredliche oder verklagte Besitzer nützliche Verwendun­
gen vornimmt. Ihm werden alle Ersatzansprüche rigoros abge­
schnitten (§ 996 BGB). Im übrigen soll der redliche, unverkiagte 
Besitzer Ersatz insoweit verlangen dürfen, als der Wert der Sache 
zur Zeit der Herausgabe noch erhöht ist. Weder hier noch in 
dem im allgemeinen anwendbaren §§ 812, 818 II, Iii BGB ist 
jedoch ausdrücklich angeordnet, daß man der Wertberechnung 
einen objektiven, verkehrsüblichen Maßstab zugrunde zu legen 
habe, der die Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten 
gänzlich unmöglich machen würde. 

Für den Gesetzgeber war es freilich selbstverständlich, daß die 
persönlichen Verhältnisse des Bereicherten grundsätzlich irrele­
vant seien, womit er - entgegen der Ansicht Jakobs36) - eine 
radikale Abkehr von der Lehre des gemeinen Rechts vollziehen 
wollte. So führte die I. Kommission 3 7) zur Frage der Interessen­
widrigkeit der aufgedrängten Bereicherung im Rahmen des Eigen­
tümer-Besitzerverhältnisses aus: Das gemeine Recht nehme aus 
Bill igkeitsgründen Rücksicht auf den Umstand, daß der Ersatzan­
spruch den Verpflichteten auf Grund seiner individuellen Verhält­
nisse besonders hart treffen könne. Wollte man dem folgen, so 
müßte man diese Rechtsfolge für alle Fälle der ungerechtfertigten 
Bereicherung vorsehen. In dieser Allgemeinheit sei dies dem Ent­
wurf fremd und ungerechtfertigt. Man dürfe nicht so weit gehen, 
den persönlichen Verhältnissen des Bereicherten ganz allgemein 
einen Einfluß zu gestatten. Das bedeute nicht, daß man den 
Einfluß auf das gesamte Vermögen des Bereicherten außer acht 
lassen dürfe. Dies könne dazu führen, daß eine objektive, aber 
nur durch Veräußerung zu realisierende Werterhöhung nicht als 
Bereicherung erscheine, falls die Veräußerung des verbesserten 
Gegenstandes den Wert eines Ganzen, in welchen er hineinge­
hört, mindern würde. Eine verdeckte Konzession an den subjek­
tiven Wertbegriff 3 8) läßt sich hieraus nicht entnehmen. Wenn die 
l. Kommission betont, daß auf die Erhöhung des Verkehrswertes 
des Gesamtvermögens abzustellen sei, so steht dies mit einem 
objektiven Wertverständnis durchaus im Einklang. Der Bereicher­
te soll nicht zur Minderung seines Gesamtvermögens, zum Griff 
in die eigene Tasche gezwungen werden. In diesem Sinne muß 
auch die iL Kommission 3 9) diese Ausführungen verstanden haben, 
als sie den Antrag ablehnte, den Wertersatzanspruch vom Inter­
esse des bereicherten Eigentümers abhängig zu machen. 
Vornehmlich Praktikabiütätsgesichtspunkte, aber auch der Gedan­
ke, daß in einer liberalen Verkehrswirtschaft alle Güter fungibel 
seien, dürften zu dieser Betonung des objektiven Verkehrswertes 
geführt haben. Die Vernachlässigung der Dispositionsfreiheit des 
Bereicherten ist mit der heutigen Rechtsüberzeugung allerdings 
nicht mehr vereinbar, die die Person nicht lediglich als Zurech­
nungssubjekt von Sachwerten, die ohne weiteres austauschbar 
sind, sondern als Träger individueller Bedürfnisse sieht. Recht­
sprechung und Literatur haben deshalb mannigfache Versuche 
unternommen, sich von den Vorstellungen des historischen Ge­
setzgebers zu lösen. Dem ist im Grundsatz voll zuzustimmen. 
Die bessere Justiziabilität eines objektiven Bewertungsmaßstabes 
rechtfertigt nicht, daß der Bereicherte einen Wert voll entgelten 

35) FEILER, Bereicherung, a.a.O., S. 24 ff. m. w. Nachw. 
3«) JAKOBS, AcP 167 (1967) S. 350 (358). 
37) MUGDAN Hl S. 230. 
38) So aber, zumindest der Tendenz nach, JAKOBS, AcP 167 (1967) 

S. 350 (358). 
39) MUGDAN 111 S. 680 f. 
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muß, obgleich er ihn nach seiner Vermögensplanung nicht ge­
brauchen und auch nicht ohne weiteres austauschen kann, zumal 
sich diese Wertung nicht im objektiven Gesetzeswortlaut nieder­
geschlagen hat 4 0 ) . 

b) Kr i ter ien für d ie Wer termi t t lung; Berücksicht igung des Affektat ions-
irueresses 

Stark umstritten sind freilich die Grenzen, in denen dem sub­

jektiven Faktor der Dispositionsfreiheit Rechnung zu tragen ist. 

aa) Vielfach werden die maßgeblichen Kriterien nicht unmittelbar 

in objektiver Interpretation der bereicherungsrechtlichen Begriffe, 

wie „Wert" oder „bereichert" herausgearbeitet, sondern den §§ 

1004, 1001 BGB bzw. den Vorschriften über die GoA entnommen. 

So soll dem Eigentümer gestattet werden einzuwenden, daß die 
aufgedrängte Bereicherung einer Eigentumsstörung gleichkomme, 
die der Störer an sich beseitigen müsse 4 1). Die bloße Beeinträch­
tigung der vom Eigentümer geplanten Nutzung durch eine Ver­
besserung oder Umgestaltung einer Sache rechtfertigt jedoch kei­
nen verschuldensunabhängigen Beseitigungsanspruch 4 2), wil l man 
nicht den das Schadensersatzsystem prägenden Verschuldens­
grundsatz aushöhlen 4 3). 

Desgleichen kann die Analogie zu § 1001 S. 2 BGB nicht über­
zeugen, aus der der BGH 4 4 ) herleitet, daß der Bereicherte den 
Ersatzanspruch durch Erlaubnis der Wegnahme der ihm zuge­
flossenen Bereicherung abwehren könne. Die Rückgabe des ver­
besserten Gegenstandes gemäß § 1001 soll nämlich nicht die 
häufig undurchführbare Wegnahme der werterhöhenden Verwen-

4 0 ) Vgl. LARENZ, Methoden lehre der Rechtswissenschaft, 2. Aufl. 1969, 
S 300, 330 ff. 

4 ' ) BGH, NJW 1965, 816; MARTIN WOLFF, Der Bau auf fremden Boden, 
1900, S. 66; FEILER, Bereicherung, a.a.O., S. 59 f., 72 f., 115. 

4 *) SOERGEL-MÜHL, BGB, § 1004 Anm. 41. 
4 3 ) Ablehnend zur Lösung des Problems der aufgedrängten Bereicherung 

über § 1004 I S. 1 BGB: KOPPENSTEINER, NJW 1971, 1769 (1771); 
MEDICUS, Bürgerliches Recht, S. 346; WILLOWEIT, Festschrift Wahl, 
a.a.O., S. 285 (292); WOLF, JZ 1966, 467 (472); GRAF v. RITTBERG, 
Die aufgedrängte Bereicherung, Diss. München 1969, S. 144; TÜCK­
MANTEL, Die Problematik einer Ausgleichspflicht für unerwünschten 
Vermögenszuwachs, Diss Münster 1971, S. 46. Zum Teil wird die 
Ablehnung von dem Argument getragen, eine Werterhöhung sei 
keine Eigentumsstörung, - ein Argument, das mit § 903 BGB 
unvereinbar ist. Sieht man mit der h. M. eine Beeinträchtigung 
L S d. § 1004 I S. 1 BGB in jedem Eingriff, der selbständig 
weiterwirkt (BGH2 40, 18 ff.; STAUDINGER-BERG, BGB, § 1004 
Anm. 3, 6; WESTERMANN, Sachenrecht, § 36 III; LARENZ, SchR 
II S. 530 f.), so ist auch ein werterhöhender Eingriff eine Beein­
trächtigung, falls er den Nutzungsintentionen des Eigentümers zu­
widerläuft. Obgleich nun immer betont wird, daß über § 10041 
1 BGB kein Schadensersatz verlangt werden dürfe, führt diese 
Interpretation des „Beeinträchtigungsbegriffes" unausweichlich bei 
aüen Arten der dem Interesse des Eigentümers zuwiderlaufenden 
Substanzveränderungen zum Ersatz des unmittelbaren Schadens; 
denn jede Substanzverletzung wirkt sich in der Zukunft selbständig 
nachtei l ig auf die Nutzung des Eigentums aus, bis sie durch Natu­
ral isat ion beseitigt worden ist. (PICKER, Der negatorische Be­
seitigungsanspruch, 1972, S. 20 ff.; MERTENS, NJW 1972, 1783 
(1785). Der Beseitigungsanspruch erhält damit unter Verzicht auf 
ein besonderes Gefährdungserfordernis die Funktion einer Risiko­
haftung mit beschränkter Schadensersatzverpflichtung, die weder 
mit dem vom Verschuldensgedanken getragenen deliktsrechtlichen 
System noch mit den §§ 939, 990 BGB vereinbar ist, die gleichfalls 
Verschulden voraussetzen. (Vgl. BAUR, AcP 160 (1961) S. 465 (492); 
PiC:(ER, Beseitigungsanspruch, a.a.O., S. 18, 26, 31 ff.). Eine un­
durchsichtige Kasuistik versucht die Konseqenzen dieses Interpre­
tat ionsansatzes aufzufangen. Eine systemkonforme Auslegung des 
§ 1004 I 1 BGB, die sich nicht in heillose Widersprüche verwickeln 
w;;i, kann daher, wie PICKER (Beseitigungsanspruch, a.a.O., S. 49 
ff.) auf Grund der Entstehungsgeschichte herausgearbeitet hat, nur 
solche Beeinträchtigungen er fassen, die als fortdauernde Usurp ie-
rung f remden Eigentums zu charakterisieren sind. § 1004 I 1 BGB 
erir.ubt nur d ie A b w e h r gegenwär t iger Inanspruchnahme frem­
den Eigentums zu eigenen Zwecken. Demnach können die Auswir -
k i ^ r j e n einer aufgedrängten Bereicherung nicht über § 1004 I 1 BGB 
i0 ' . gangig gemacht vverccn 

4 4 ) BC: :Z 23, 6 1 ; LM § 951 K•. 
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dung erleichtern, sondern lediglich dem Besitzer die Veräußerung 
zur Realisierung der Werterhöhung ermögl ichen t s ) . 

Auch die verschiedentlich erwogene Parallele zu den Normen 
der GoA vermag keine einleuchtenden Maßstäbe zu liefern, weil 
sich die §§ 677 ff. BGB sowohl beim Geschäftsherrn als auch 
beim Geschäftsführer auf Vermögensnachteile (Schaden/Aufwen­
dung) konzentrieren, die Frage des Wertzuflusses aber nur am 
Rande in einer Verweisung auf die bereicherungsrechtlichen Vor­
schriften ansprechen. Regeln über die Abwälzung etwaiger Wert­
minderungen im Vermögen des Geschäftsführers (Aufwendungen) 
lassen keine Folgerungen auf die Behandlung von Wertzuflüssen 
im Vermögen des Geschäftsherrn zu. 

Diesen Schluß will jedoch M. Wolf*6) ziehen, wenn er aus den 
§§ 683 f. i. V. m. §§ 996, 670 BGB die Wertung ableitet, ein Ersatz­
anspruch aus aufgedrängter Bereicherung sei wegen unbefugter 
Einmischung in einen fremden Rechtskreis erst dann und insoweit 
ausgeschlossen, als der Eingreifende den Mangel an Befugnis 
bei gehöriger Sorgfalt erkennen konnte. Der Geschäftsführer kön­
ne nämlich gemäß §§ 670, 683 BGB nur für solche Aufwendungen 
Ersatz verlangen, die er den Umständen nach für erforderlich 
halten darf. Der Aufwendungsersatz werde ihm jedoch versagt, 
falls der Beauftragte erkennen mußte, daß die Aufwendungen 
unnötig waren, weil er eben nur zur Vornahme der notwendigen 
Aufwendungen befugt gewesen sei. Diese Unterscheidung zwi­
schen befugten und unbefugten Aufwendungen gelte auch im 
Rahmen der berechtigten GoA, wo „Interesse" und „Wille" die 
Kriterien für die Befugnis zur Einmischung in die fremden Angele­
genheiten und zugleich für den Umfang der erforderlichen Auf­
wendungen bereitstellten. Sei die Aufwendung erkennbar interes­
senwidrig, so entfalle auch der Ersatzanspruch. Man sollte mei­
nen, daß der Geschäftsführer dann wenigstens einen Bereiche­
rungsanspruch gelten machen könne. Das wehrt Wolf mit der 
Behauptung ab, die Ansprüche aus berechtigter GoA seien ab­
schließend in § 683 BGB geregelt, wo im Gegensatz zu § 684 
S. 1 BGB von Bereicherung nicht die Rede sei. Liege nun aber 
von vornherein eine unberechtigte GoA vor, so dürfe der'Ge-
schäftsführer bei der unberechtigten GoA nicht besser als bei 
der befugten GoA gestellt werden. Diese Deduktion baut auf der 
unbewiesenen Prämisse auf, der Geschäftsführer dürfe bei der 
berechtigten GoA die Werterhöhung nicht abschöpfen, die dem 
Geschäftsherrn unter Verletzung von Sorgfaltspflichten zugeflos­
sen ist. Dahinter verbirgt sich eine Verkennung des wirtschaftli­
chen Unterschieds zwischen Aufwendungsersatz und Bereiche­
rungsausgleich. Auftrag und GoA sind altruistische Geschäfte. 
Deshalb hat der Gesetzgeber dem Geschäftsführer das Risiko 
von Fehlinvestitionen im Rahmen der erforderlichen Sorgfalt ab­
genommen, das entgeltlich tätige Unternehmen voll tragen müs­
sen. Daß der Schutz des altruistischen Geschäftsführers aber 
grundsätzlich bei der Fahrlässigkeit endet, daß er den Schaden 
zu ersetzen hat, der dem Geschäftsherrn infolge vermeidbarer 
Mehrkosten entsteht, dürfte selbstverständlich sein. Das ist aber 
kein Grund, ihm von vornherein die Abschöpfung jeglicher Wert­
steigerung zu verweigern, die sich im Vermögen des Geschäfts­
herrn realisierte, nur weil er fahrlässig gehandelt hat 4 7 ) , 
Willoweit**) wil l im Wege des Umkehrschlusses aus den §§ 683 f. 
BGB herleiten, daß der eigennützig Handelnde, wie der Mieter 
oder Werkunternehmer, für seine Aufwendungen Wertersatz aus­
schließlich dann beanspruchen könne, wenn sie dem Willen und 
Interesse des Bereicherten entsprochen hätten. Die §§ 683 f. BGB 
enthielten nämlich eine Privilegierung altruistischen, nicht vom 
Erwerbswillen diktierten Handelns. Das gelte vor allem für den 
§ 684 BGB, der dem Geschäftsführer allein wegen seiner altrui­
stischen Motive einen Bereicherungsanspruch eröffne, selbst wenn 
die Geschäftsführung Willen und Interesse des Geschäftsherm 
widersprochen habe. 

4 5)WOLF, JZ 1966, 467 (472); WILLOWEIT, Festschrift Wahl, a.a.O., 
S. 285 (293); KOPPENSTEINER, NJW 1971, 1769 (1771). 
M. WOLF, JZ 1966, 467 (469 f.). 

4 7 )So auch WILLOWEIT, Festschrift Wahl, a.a.O., S. 285 (291); GRAF V, 
RITTBERG, Bereicherung, a.a.O., S. 79 ff. 

**) WILLOWEIT, Festschrift Wahl, a.a.O., S. 294 ff. 
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Es ist zwar nicht zu bestreiten, daß die Regelung der GoA 
schlechthin altruistisches Handeln privilegiert. Nur beschränkt sich 
diese Privilegierung auf die von § 683 BGB erfaßten Fallgruppen, 
in denen die Geschäftsführung sich mit dem Interesse und dem 
wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn deckt, 
bzw. wo die Geschäftsführung im öffentlichen Interesse liegt. 
§ 684 BGB bürdet dagegen dem Geschäftsführer, der gegen 
Interesse oder Willen des Geschäftsherrn handelt trotz seiner 
altruistischen Absichten voll das Risiko der wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit seiner Aufwendungen auf, indem er den Ersatz­
anspruch auf den Wert beschränkt, um den sich das Vermögen 
des Geschäftsherrn erhöht hat. Die Regelung des § 684 BGB 
entspricht damit dem entgeltlichen Austauschverträgen zugrunde­
liegenden Prinzip des funktionellen Synallagmas, wonach nicht 
Aufwendungen, sondern Wertzuflüsse ausgeglichen werden. Hier­
aus muß der Schluß gezogen werden, daß sich die Privilegierung 
altruistischen Handelns auf die Fälle beschränkt, in denen die 
Einmischung Dritter auch dem Interesse und dem Willen des 
Geschäftsherrn entspricht, ansonsten aber selbst altruistisches 
Handeln nach den Regeln eigennütziger Tätigkeit beurteilt, d. h. 
den Rechtsfolgen für eigennütziges Verhalten unterworfen wird. 
Die Frage nach der Rechtfertigung einer Gleichbehandlung von 
e :gen- und fremdnützigen Aufwendungen kann allenfalls umge­
kehrt gestellt werden. Sollen altruistisch Handelnde bei einer 
etwaigen Subjektivierung des Wertersatzanspruches privilegiert 
werden? Ein uneingeschränkt objektiver Wertausgieich würde je­
doch den Altruismus gerade in Frage stellen, da damit der Ge­
schäftsführer den in seiner Arbeitsleistung liegenden Wertzufluß 
abschöpfen könnte. Eindeutige Fälle des Altruismus hat das Ge­
setz denn auch in § 685 BGB erfaßt, in denen der Geschäftsfüh­
rer keinerlei Ersatz verlangen wil l . Im übrigen aber hat es die 
fremdnützige GoA eher unter dem Aspekt der Einmischung In 
fremde Angelegenheiten als unter dem Aspekt des Altruismus 
gesehen, sonst hätte es den Geschäftsführer nicht trotz seiner 
altruistischen Motivation einer besonders scharfen Haftung (§678 
BGB) unterwerfen dürfen. 

bb) Im Ansatz zutreffend ist die immer mehr Anhänger findende 
Theorie, die in den Fällen einer aufgedrängten Bereicherung die 
bereicherungsrechtlichen Begriffe „Wert" (§ 818 II BGB) 4 9) bzw. 
„bereichert" (§ 818 il l BGB) 5 0 ) subjektiv verstanden wissen wil l . 
Nicht der verkehrsübliche Tauschwert sei zu ersetzen, sondern 
nur der Wert, der dem Bereicherten im Lichte seiner Vermögens­
planung zufließe. Beabsichtigte der Bereicherte nicht den Gegen­
stand zu veräußern, auf den die Verwendungen gemacht wurden, 
so soll er nur den eskomptierten Nutzen abführen, den er nach 
seinen Bedürfnissen zu ziehen gedenkt 5 1 ) . Einen Wert, den er 
nach seinen persönlichen Verhältnissen von vornherein nicht rea­
lisieren will oder kann, braucht er nicht auszugleichen. 

Dieses Ergebnis läßt sich sowohl mit dem Wortsinn des Begriffes 
„Wert" als auch des Begriffes „bereichert" vereinbaren. Der Be­
griff „bereichert" ist gänzlich farblos 5 2 ) , aber auch der Begriff 

«) LARENZ, SchR 11 S. 437; FiKENTSCHER, SchR, S. 591 f; ESSER, 
SchR II, S. 366; MEDICUS, Bürgerliches Recht, S. 346; WILBURG, 
AcP 163, 346 (362); FEILER, Bereicherung, a.a.O., S. 98 ff.; KLAU­
SER, NJW 1965, 513 (516); HAGEN, Festschrift LARENZ, a.a.O., 
S. 867 (881); KOPPENSTEINER, NJW 1971, 1769 (1771); GRAF V. 
RITTBERG, Bereicherung, a.a.O., S. 114 f. 

w) PINGER, MDR 1972, 187 (189); wohl auch WESTERMANN, Sachen­
recht, S. 265; GOETZKE, AcP 173 (1973) S. 289 (319). 

S 1) Teilweise werden auch hier objektive Elemente eingeführt, deren 
Herkunft und Umfang allerdings nicht ganz geklärt 1st. FIKENT­
SCHER, SchR, S. 592, stellt auf die „Verkehrsüblichkeif*, FEILER, 
Bereicherung a.a.O., S. 101, auf die Zumutbarkeit schlechthin ab. 
GRAF v. RITTBERG, Bereicherung a.a.O., S. 116 stützt sich auf 
einen dubiosen „konkreten" Wert, der in undurchsichtiger Weise 
aus objektiven und subjektiven Elementen zusammengesetzt ist. 
Das in Fn. 473 gebrachte Beispiel für einen konkreten Wert spricht 
dafür, daß er auf den konkreten, vertraglich vereinbarten Preis ab­
stellen will, womit er sich die für die Wertermittlung wesentlich« 
hypothetische Preis- und Nutzensermittlung unmöglich macht. 

»)Als Blankettformel bezeichnet Ihn zutreffend FLESSNER, Wegfall, 
a.a.O., S. 102. 
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„Wert" läßt der Auslegung viel Spielraum. Zu seiner Konkretisie­
rung ist nämlich noch die Auswahl von Bezugssubjekten - die 
Allgemeinheit oder eine bestimmte Person - erforderl ich 5 3). Der 
Wortlaut des § 818 II, III BGB steht mithin einer Interpretation 
nicht entgegen, die den Schutz der Dispositionsfreiheit betont. 

Der Struktur des § 818 BGB angemessener ist es, die Schutz­
funktion in § 818 III BGB anzusiedeln, zumal das auch zu sachge­
rechteren Ergebnissen führt. Nach den Vorstellungen des Gesetz­
gebers sollte § 818 II BGB den Kondiktionsgläubiger vor Beweis­
schwierigkeiten bewahren. Deshalb stellte er in § 818 II BGB die 
„Unterstellung (auf), daß regelmäßig der Wert des Geleisteten 
in das Vermögen des Empfängers übergegangen ist und zur 
Zeit der Rechtshängigkeit sich noch voll in seinem Vermögen 
bef indet" 5 4 ) . Diese Beweiserleichterung kann natürlich nur eintre­
ten, wenn von einem gemeinen, von den Verhältnissen des Be­
reicherten abstrahierenden Wert ausgegangen wird. Die Relevanz 
individueller Besonderheiten sollte erst auf einer zweiten Stufe, 
dem § 818 III BGB, geprüft werden, auf der die Beweislast 
dem Bereicherten auferlegt wurde. Dieses System der Beweislast­
verteilung würde man in Frage stellen, wenn man schon im 
Rahmen des § 818 II BGB die Nutzungsplanung des Bereicherten 
beachten müßte. Vor allem aber würde man sich damit von vorn­
herein die Berücksichtigung nachträglicher Nutzungsänderungen 
abschneiden, die der Bereicherte in Unkenntnis der Bereicherung 
und ohne die Möglichkeit vornahm, den Ersatzanspruch einzu­
kalkulieren. 

Daher sollte man nicht den Begriff „Wert" in § 818 II BGB, 
sondern den Bereicherungsbegriff subjektiv interpretieren. Dem 
Gesetzgeber schwebte hier zwar eine Bezifferung anhand des 
gemeinen Wertes vor, da er nur das Problem der objektiven 
Vermögensminderung sah. Diese Beschränkung des Blickwinkels 
ist indessen nicht bindend 5 5 ) , zumal sich der Gesetzgeber bewußt 
war, mit dem flexiblen Begriff der Bereicherung anstehende Fra­
gen nicht gelöst, sondern Wissenschaft und Praxis die Lösung 
erst aufgegeben zu haben 5*). Dem steht auch nicht die mißglückte 
Formulierung des § 818 III BGB im Wege, daß der Kondiktions­
schuldner „nicht mehr" bereichert sei. Sie erfaßt zwar im Kernbe­
reich nur die Konstellation der nachträglichen Entreicherung. Fäl­
le, in denen sich der Wertzufluß erst gar nicht In Höhe des 
gemeinen Wertes im Vermögen des Bereicherten niederschlägt, 
kann man jedoch auch ohne Analogie 5 7 ) unmittelbar dem § 818 
III BGB zuordnen, wenn man mit der I. Kommission 5 8) das „nicht 
mehr" lediglich dahin auslegt, daß die Höhe der Bereicherung 
zu einem späteren Zeitpunkt zu ermitteln sei. Damit paßt § 818 
III BGB zwanglos auch auf die Failgruppe, in der der Schuldner 
von vornherein aus einer aufgedrängten Bereicherung keinen 
oder nur einen unter ihrem verkehrsüblichen Wert liegenden Nut­
zen ziehen wil l 5 8 ' 1). 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 

*3) Vgl. die Zusammenstellung der denkbaren Wertermittlungsansätze bei 
ME1NCKE, Das Recht der Nachlaßbewertung, 1973, S. 141 ff. 

«<) Motive 2um BGB, II S. 837. 
«) LARENZ, Methodenlehre, a.a.O., S. 300, 330 ff. 
»«) Motive zum BGB, II S. 837. 
•7) Eine Analogie halten für notwendig KOPPENSTEINER, NJW 1971, 

1769 (1774); GURSKY, NJW 1969, 2183 (2184). 
»») Motive zum BGB, Ii S. 836. 
*«a) Natürlich darf man hier nicht die für die Bemessung der objektiven 

Bereicherung aufgestellten Grundsätze anwenden, denen zufolge 
der Bereicherte den Wegfall der Bereicherung von dem Zeitpunkt 
an nicht mehr geltend machen darf, von dem an er von dem 
Mangel des Rechtsgrundes Kenntnis erlangt hat. Diese Grundsätze 
passen nur für die Konstellation, in der der Kondiktionsschuldner 
durch die Auferlegung der Herausgabepfticht nicht In der Verwen­
dung seines sonstigen Vermögens beeinträchtigt wird. In den Fällen 
der aufgedrängten Bereicherung geht es hingegen um den Schutz 
der Dispositionsfreiheit. Die Schutzbedürftigkeit des Bereicherten, 
dem ein Wert aufgedrängt wird, den er nicht ohne weiteres In 
natura wieder herauszugeben vermag, wird nicht dadurch in Frage 
gestellt, daß er schon zur Zeit des Wertzuflusses oder später 
erfährt, daß er ohne Rechtsgrund bereichert worden ist. 


